
der Beweiſe, deren der Käufer genügend anzuführen In der La96 iſt,
die Berichtigung des Grundbuches anzuordnen.

Gabriel Böhm
II. (Die Aktien eines Induſtrieunternehmens und der Markſturz.)

Eine ank 0 im Jahre 1922 die Finanzierung einer neu 3u grün
denden Induſtrie⸗Aktiengeſellſchaft übernommen, die weder liegende
üter, noch Fabrikgebäude ＋ Es nUL einige er und,
ſovie eékannt wurde, einige Druckereieinrichtungsgegenſtände vorhanden.
Die ank ſchilderte die Rentabilität des Geſchäftes un roſigen Farben;
dadurch war ES ihr gelungen, Unter anderen Aju einige DutzendAktien zu verkaufen. Infolge der Geldentwertung ſind dieſe Aktien n
ihrem Erte zurückgeblieben und ſeit der Umſtellung auf Goldmark Ur
Ctwa Goldmark wert (Nominale 1000 au Nun hat vor kurzemdie ank dem Qaju die vor zwei Jahren gekauften Aktien zugeſandt,
jedoch irrtümlicherweiſe faſt doppelt ſo viel als Aju gekauft 0

ſt Cajus berechtigt, die viel geſandten Aktien ehalten,mit dem Hinweis darauf, daß ihm die Aktien EUuer ertau worden
Unter Vorſpiegelung alſcher Alſachen und daß ſeine Aktien einſchließ⸗
lich der viel geſandten bei weitem nicht mehr den Cr beſitzen,den I vor zwei 25/  ahren dafür bezahlt hatte?

Aus dem alle iſt nicht bollkommen lar erſichtlich, ob E8 ſich bei
jenem Induſtrieunternehmen eine der nicht ſeltenen Schwindel⸗
gründungen handelte, deren Urheber CS nur auf das eld leichtgläubigerAktienkäufer abgeſehen haben, oder aber einn vielleicht mehr oder
weniger gewagtes, aber doch celles Unternehmen. Im erſteren alle
hätte der Aktieninhaber, der durch falſche Vorſpiegelungen, durch Liſtoder Betrug Uum Ankauf ſolcher Aktien verleitet worden, zweifellos das
Recht, jede ſich etende Gelegenheit benützen, ſich möglichadlos 3u halten. une olche Gelegenheit wäre auch die hier vorliegende:
enn der Käufer irrtümlicherweiſe mehr Aktien zugeſtellt ekommt als
EU gekauft hat Allerdings wird ES mit dieſer Schadloshaltung nicht weit
her ſein; die Aktien eines ſolchen Schwindelunternehmens werden dochüher kurz oder ang nur noch Wert für den Papierkorb aben

Ungleich größere Wahrſcheinlichkeit hat die Annahme für ich, daß
C ſich Eein celles Unternehmen handelt. Schon daß eine ank die
Finanzierung übernommen, ſpri mn Etwa zugunſten des Unternehmens,vorausgeſetzt, daß jene ank ſich eines halbwegs Ufe TfreutDaß vor und be der ründung des Unternehmens nicht gleiDruckereibetriebe oder Fabrikanlagen auf der Aktivſeite ſtehen, brauchtwohl nicht ſonderlich wundernehmen. Dafür werden 10 gerade leiſtungs⸗fähige Teilhaber geſucht, die mit ihrem das Unternehmen be
gründen und au  1  en helfen Daß die Bank, die die Finanzierungübernommen, die Rentabilität des Unternehmens un den roſigſten Farbenſchildert, iſt ſelbſtverſtändlich; eher bare das Gegenteil im Zeitalter der

ieſenreklame geradezu unbegreiflich. Wenn ſchließlich die Aktien mM
ihrem Werte zurückgeblieben ſind und des Nominale von 1000 Mark
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ein Wert von bldmar geblieben iſt, ſo häben ſie nur das Schickal

CL Papiere geteilt, die eln E des Markſturzes geworden ſind;
Afur kann man weder die Bank, noch die eitung des Induſtrieunter⸗
nehmens haftbar machen.

die überzähligen Aktien fürNun Jur rage ſt Qju berechtigt,
ſich behalten? Qju en offenbar die geheime Schadloshaltung,
die für den Geſchädigten nicht ſelten der einzig mögliche Weg iſt, auf
dem CEL ſeinem E kommen kann. Wie ES QAmit Iin unſerem
Falle? Oberſte Vorausſetzung und Bedingung jeder berechtigten Schad
loshaltung iſt regelmäßig, daß E8 ſich einen rikten Rechtstitel handelt
oder eine irkliche Schädigung, die einen rechtlichen Anſpruch auf
Schadensgutmachung begründet. Das iſt die berſte Vorausſetzung Wo
dieſe fe da väre eine geheime Schadloshaltung nicht nur unerlaubt,
ondern auch eine Rechtsverletzung, die ihrerſeits die licht der Rück
erſtattung nach ſich zöge Prüfen wir daraufhin den vorgelegten Fall,
dann ſtehen wir vor der rage Hat aju tatſä

1 einen Schaden
erlitten, der us einer rechtswidrigen andlung der Bank, bezw der
Aktiengeſellſchaft hervorgegangen iſt?

Daß Aju einen Schaden erlitten hat, iſt nicht leugnen.
Handelt CS ſich doch mehrere Dutzend Aktien Um Nominale von
1000 Mark, die nun pro e mit bldmar (werte werden: gewi
Eln nicht Unbeträchtlicher Schaden, auch wenn wir mit In Rechnung

müſſen, daß die Mark von 1922 bei weitem nicht der oldmar
gleichwertig, vielmehr ſchon recht minderwertig geweſen Ob aber Cajus

der Bank, bezw der Aktiengeſellſchaft ſich ſchadlos halten darf, bleibt
noch unterſuchen.

So wie der Fall vorgelegt iſt, läßt 241 verſchiedene Deutungen
Die einfachſte Annahme, die aber wohl die unwahrſcheinlichſte enannt
werden muß, iſt oben ereits geſtreift worden: jene Induſtrieunter⸗
nehmen ſei eine Schwindelgründung geweſen, die ank habe mit ihren
ſchwindelhaften Anpreiſungen und Vorſpiegelungen Nur Gimpelfang
betrieben Die Konſequenz für den auf Elſeé betrogenen Aktien
beſitzer iſt ebenfalls ſchon gezogen worden. Wir wenden uns gleich
der N allein berechtigten Annahme 3U, daß E6 ſich Um eine reelle
ründung handelt. Da edürfte vor Eem der Umſtand einer Auf
klärung, die ank dem Käufer die ereits vor zwei Jahren 9e
kauften und bar bezahlten Aktien erſt jetzt, nach zwei Jahren, zugeſchickt
hat Nehmen wir 0 die Aktien ſeien damals vor zwei Jahren tatſäch
lich ſchon ausgegeben worden. aju hat eine gewiſſe Anzahl Aktien
gekauft. Vielleicht hat ⁴1 ſie der ank mn egeben, der ank mit
hin die Verwaltung ſeines Aktienbeſitzes übertragen. Dann trifft die
ank auch kein Verſchulden, wenn die Aktien durch die allgemeine eld
entwertung bedeutend geſunken ſind; und Aju iſt nicht berechtigt, ſich
nachträglich der ank chadlos u halten Das gleiche gälte aber auch
dann, wenn EX, ohne die ank mit der Verwaltung der Aktien be
auftragen, die angekauften Altien liegen gelaſſen, ohne ſich weiter ́Aum
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ͤ—j IEe kümmern. Es iſt aber auch die Annahme möglich, daß die Aktienerſt In dieſem Jahre ausgegeben worden ſind. Den Einzahlern wärendann ſeinerzeit eine beſtimmte Anzahl Anteilſcheine zum Nominale von1000 Mark gutgeſchrieben worden. Durch den Markſturz wurden ſelbſtverſtändlich auch jene Kapitalien, bezw die Anteilſcheine mitgeriſſenNun geht die Leitung des Induſtrieunternehmens daran, die Aktien
auszugeben. Der Währungsreform entſprechend werden die Aktien aufGoldmark lauten Ein Celles nlernemen wird die Aktien die ein⸗zelnen Abnehmer prozentue aufteilen V  end der Höhe ihrerfrüher geleiſteten Einzahlung. So AGreE C6 dann auch erklären, daßAju faſt die 0  2  E Anzahl von Aktien zugeſandt erhielt Dann lägemithin kein Irrtum vor auf Ctte der expedierenden Bank; vielmehrhat Aju nUur erhalten, Das

Gabriel ihm nach gewiſſenhafter Berechnung gebührt.
Böhm 08  2111 (Trauung in einer Kloſterkirche.) Drei mit Namen bezeichneteMitglieder einer Kloſtergemeinde, die den Dienſt einer verſieht,aben vom biſchöflichen Ordinariat die generelle Delegation erhalten,der Trauung der Brautpaare vorzuſtehen, die ＋ ꝰich dafür ans Kloſterwenden. Es geſchie NUn, daß eine Perf QAus jener Ortspfarrei, wodas Kloſter legt, ſich nicht In der eigenen Pfarrkirche trauen laſſen illDer Ortspfarrer gibt ihr folgenden Beſcheid „Da Ste nicht In der Arr.etraut werden wollen, ſo II ich meinerſeits nicht, daß Sie inder Kloſterkirche Etraut werden.“ Deſ. . Ungeachtet wendet ſie ſich aneinen der drei delegierten Kloſterleute mit der Bitte, die Trauung Ider Kloſterkirche vorzunehmen. Derfelhe rklärt jedo der Bittſtellerin,daß EL ſie und ihren Bräutigam icht mehr gültig trauen könne undrät ihr an, auswärts die he  ießung vornehmen laſſen Hatrichtig entſchieden oder konnte e ſelber noch der Trauung vorſtehen,ohne die Gültigkeit derfEn beeinträchtigen?Um eine richtige Löſung des Falle herbeizuführen, muſſen wireinige eitende rundſätze M Erinnerung bringen und des näherenerörtern Gemäß CG.  — 1095, § 2, des odex durfte 3war da bichöflicheOrdinariat die Delegation zur Eheaſiſtenz einem Mitgliede des Kloſtersoder auch mehreren desſelben TteileN, mußte ſich jedo die Einſchrän⸗kung halten, die durch den Cd.  —

Beſtimmung nämlich,
96, 4, klar formuliert wird, jenewodurch die beſagte Delegation NUL „SàCerdotideterminato a0 matrimonium Cerminatum, XCIuSis quibuslibetdelegationibus generalibus“ 3u gewähren ſei Irgend eine andere Ver—leihung von Delegationsvollmachten wird durch denſEn Kanon 9Eradezu für ungültig Tklärt „SeCus irrita St“ Nur eine Ausnahmebeſteht zugunſten der ſogenanUten Pfarrkapläne oder Hilfsprieſter,„VIicarii COOperatores“ denen auch eine generelle Delegation ur Eheſſiſtenz verliehen werd kann An dieſem allgemeinen Kirchengeſetzevermag ſelbſtverſtändli das biſchöfliche Ordinariat Ni ändernund des wegen mußte C8 notgedrungen jenen „drei mit Namen bezeich—Eten Mitgliedern der Kloſtergemeinde“ von denen der Kaſus handelt,

„Theol.sprakt. Qu chrift.“ 1925


